Abschreibung in der Kostenrechnung

Abschreibungen erfassen die Wertminderungen der Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Positionen des Anlagevermögens oder des Umlaufvermögens. Sie werden im Rahmen des handelsbilanziellen Abschlusses, beim steuerrechtlichen Jahresabschluss und in der Kostenrechnung verrechnet.

Wie entstehen Abschreibungen?

Als Abschreibungen werden in erster Linie die aufgrund einer planmäßigen Rechnung ermittelten Wertminderungen von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die eine mehrjährige Nutzungsdauer haben, bezeichnet. Der Begriff der Abschreibungen wird aber auch verwendet, um außerplanmäßige Wertminderungen des Anlage- und Umlaufvermögens (z. B. Forderungsausfälle, Wertminderungen der Lagerbestände infolge gesunkener Preise) zu erfassen und zu verrechnen.

Die mit den Abschreibungen erfassten und verrechneten Wertminderungen können auf

· verbrauchsbedingte Ursachen (Gebrauchs- oder Zeitverschleiß),

· wirtschaftlich bedingte Ursachen (Wertminderungen durch technischen Fortschritt, Sinken der Wiederbeschaffungskosten, Verschiebungen der Nachfrage) und

· zeitlich bedingte Ursachen (Ablauf bestimmter Nutzungszeiten bei Patenten oder Schutzrechten)

zurückgeführt werden.

Welche Formen der Abschreibungen kann man unterscheiden?

Bei den planmäßigen Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens im Rahmen der bilanziellen Aufwandsrechnung handelt es sich um eine Verteilungsrechnung. Mit den Abschreibungen werden Anschaffungswert bzw. Herstellungskosten planmäßig auf die Nutzungsdauer verteilt. Die Nutzungsdauern sind zu schätzen bzw. an den steuerlich vorgegebenen Nutzungsdauern zu orientieren.

Die bilanzielle Abschreibung stellt somit eine Verteilungsrechnung auf die voraussichtlichen Jahre der Nutzung dar.

Kalkulatorisch haben die Abschreibungen in der Kostenrechnung die Aufgabe, den Werteverzehr als Kosten zu erfassen. Über die Verrechnung von Abschreibungen soll die Wiederbeschaffung der verbrauchten Wirtschaftsgüter über den Umsatzprozess gewährleistet werden. Die Bemessung der in der Kostenrechnung verrechneten Abschreibungen muss demnach abweichend von den Bemessungsgrundlagen der Handels- und Steuerbilanz so erfolgen, dass nach Ablauf der Nutzungsdauer so viele Abschreibungen über den Umsatzprozess ins Unternehmen zurückgeflossen sind, dass eine Wiederbeschaffung ohne Substanzverlust erfolgen kann.

Kalkulatorische Abschreibungen sollen somit die Substanzerhaltung gewährleisten.

Neben der Verrechnung der Abschreibungen als Aufwand oder Kosten, die zu einer Ergebniswirkung führen, beinhalten die Abschreibungen auch eine Finanzierungswirkung. Sie besteht darin, dass mit den Abschreibungen anteilig die Anschaffungsausgaben eines Wirtschaftsgutes über die Umsatzerlöse wieder dem Betrieb in liquider Form zugeführt werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Erlös die Abschreibungen deckt. Liquide Mittel, die in Sachmitteln gebunden sind, werden über die Abschreibung wieder in liquide Mittel rücküberführt. Da den als Abschreibungen verrechneten Aufwendungen keine Auszahlungen gegenüberstehen, lassen sich die liquiden Mittel für Finanzierungszwecke verwenden. Erst zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung werden die zurückgeführten liquiden Mittel wieder benötigt. In der Zwischenzeit ist eine anderweitige Verwendung möglich.

Welche Probleme ergeben sich bei der Bemessung der Abschreibungen?

Die planmäßige Verteilung der Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bzw. die planmäßige Erfassung des Werteverzehrs bedingt die Aufstellung eines Abschreibungsplans. Hierin müssen festgelegt werden:

· die Abschreibungsbasis, d. h. der Wert, von dem die Abschreibung berechnet werden soll,

· die Nutzungsdauer,

· der am Ende der Nutzungsdauer erzielbare Resterlös (Liquidationserlös) und

· das Abschreibungsverfahren.

Abschreibungsbasis

Für die bilanzielle Abschreibung sind dies die Anschaffungs- oder Herstellkosten des Wirtschaftsguts. Bilanziell erfolgt eine nominelle Abschreibung des Anschaffungswertes. Bei während der Nutzungsdauer entstehenden Preissteigerungen ist dann eine Wiederbeschaffung nur mit Substanzverlust möglich.

Zur Vermeidung von Substanzverlusten muss die Abschreibung vom Wiederbeschaffungswert oder zumindest vom Zeitwert erfolgen (Zeitwertabschreibung).

Die Abschreibungsbasis kann über die Verwendung von Teuerungsindizes durch Hochrechnung des Anschaffungswertes ermittelt werden.

